
 
  

8. 05/0015 Bebauungsplan Nr. 114 „Meindorfer Weg“, 2. Änderung 
 
1. Beratung und Beschluss über während der Auslegung 

vorgebrachte Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 
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  Der Ausschuss fasste folgende Beschlüsse: 

 
 

 
  Der Zentrumsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin, folgende 

Beschlüsse zu fassen: 
 
1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt zur Kenntnis, dass während der 

Auslegung der weiteren Änderung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Meindor-
fer Weg“ weder von Bürgern noch von Trägern öffentlicher Belange oder 
anderer Behörden Anregungen vorgebracht wurden. 

 
    einstimmig 
 
2. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die 2. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 114 „Meindorfer Weg“ in der Gemarkung Siegburg-Mülldorf, 
Flur 1, für den Teilbereich südlich und nördlich des Angers einschließlich der 
textlichen Festsetzungen aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen sowie des § 10 Baugesetzbuch als Satzung. 

    Die Begründung zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 114 wird ebenfalls 
beschlossen.“ 

 
    einstimmig 
 
 

 
   

 
 
 
 


